








erfasste Rechtsschutzziel hinausgeht, also über den Streitgegenstand der Hauptsache  hinaus

-

Vorliegend ist zwar die begehrte Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Auszahlung

des Rückkaufwerts für den dahingehenden Leistungsantrag vorgreiflich. Sie hat aber über den

Streitgegenstand des gegenwärtigen Rechtsstreits hinaus keine Bedeutung, weil sie sich im Be-

stehen des Anspruchs erschöpft, der auf der Leistungsstufe geltend gemacht wird.

b) Für eine Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO fehlt es am erforderlichen Fest-

und erschöpft sie das Rechtsschutzziel, fehlt ihm das Feststellungsinteresse, weil er im Sinne

einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streitstoff in einem Prozess klären kann. Die auf

Feststellung des Anspruchsgrundes gerichtete Feststellungsklage ist dann wegen des Vorrangs

II. Die Auskunftsklage ist begründet

1. Nach § 242 BGB trifft den Schuldner im Rahmen einer Rechtsbeziehung ausnahms-

weise eine Auskunftspflicht, wenn der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen und

Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Unge-

Das ist vorliegend zu bejahen. Der Kläger hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen An-

spruch aus §§ 9 Abs.1, 152 Abs. 2 S. 2 VVG auf Erstattung des Rückkaufwerts der Rentenversi-

cherung, da er den Vertrag wirksam widerrufen hat.

a) Der Kläger ist aktivlegitimiert. Er ist als Alleinerbe der Versicherungsnehmerin in de-

ren Rechtsstellung eingetreten (§ 1922 Abs. 1 BGB). Dass die Versicherungsnehmerin vom Klä-

ger allein beerbt wurde, ist durch den Erbschein des Amtsgerichts Peine vom 17.11.2023 (Anla-

ge K 3) belegt.

b) Nach § 8 Abs. 1 VVG in der vom 01.01.2008 bis 16.12.2009 geltenden Fassung

(a.F.), § 152 Abs. 1 VVG kann der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von

30 Tagen in Textform widerrufen. Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VVG a.F. setzt der Beginn der Wi-

derrufsfrist den Zugang einer deutlich gestalteten Belehrung über das Widerrufsrecht und über

die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte deutlich machen,
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voraus. Es muss klargestellt werden, in welcher Konstellation welche gegenseitigen Ansprüche

bestehen. Damit dem Versicherungsnehmer klar ist, welche wirtschaftlichen Folgen der Wider-

ruf für ihn hat, muss er zumindest über seine wesentlichen Rechte informiert werden. Zu diesen

zählt bei einer möglichen Geltung der allgemeinen Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt

(§ 357 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. i.V.m. §§ 346 ff. BGB) nicht nur, dass der Versicherer gemäß

§ 346 Abs. 1 Fall 1 BGB gezahlte Prämien zurückzuzahlen hat, sondern auch, dass er gegebe-

nenfalls gezogene Nutzungen nach § 346 Abs. 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB herausgeben

muss. Ein Hinweis auf die geschuldete Herausgabe der gezogenen Nutzungen war nicht des-

halb entbehrlich, weil bei Anwendung der §§ 9 Abs. 1, 152 Abs. 2 VVG der Anspruch auf Heraus-

gabe von Nutzungen gemäß §§ 346 ff BGB nicht besteht. Denn zum maßgeblichen Zeitpunkt

der Belehrungserteilung war das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 9 Abs. 1, 152 Abs. 2

VVG wegen des ungewissen Beginns des Versicherungsschutzes vor dem Ende der Widerrufs-

Die danach erforderliche Belehrung über den möglichen Anspruch auf Herausgabe gezogener

Nutzungen ist hier unterblieben. Die Widerrufsfrist wurde damit nicht in Gang gesetzt und die Wi-

derrufserklärung vom 13.02.2025 ist fristgerecht.

c) Die Ausübung des Widerrufrechts ist nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) we-

gen rechtsmissbräuchlicher Ausübung des Widerrufrechts ausgeschlossen.

aa) Allerdings verstößt die Ausübung des Widerrufrechts gegen Treu und Glauben, wenn

ein geringfügiger Belehrungsfehler vorliegt, durch den dem Versicherungsnehmer nicht die Mög-

lichkeit genommen wird, sein Widerrufsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen

wie bei zutreffender Belehrung auszuüben. Denn dies stellt eine nur geringfügige, im Ergebnis

folgenlose Verletzung der Pflicht des Versicherers zur ordnungsgemäßen Belehrung dar. In ei-

nem solchen Fall bleibt es dem über sein Widerrufsrecht informierten Versicherungsnehmer viel-

mehr unbenommen, dieses Recht innerhalb der gesetzlichen Frist wie bei ordnungsgemäßer Be-

lehrung auszuüben, so dass es unverhältnismäßig wäre, es ihm zu ermöglichen, sich von den

Verpflichtungen aus dem in gutem Glauben geschlossenen Vertrag zu lösen (BGH, Urteil vom

Nach diesen Grundsätzen handelte es sich hier jedoch nicht um einen nur geringfügigen Beleh-

rungsfehler. Die fehlende Belehrung über den möglichen Nutzungsherausgabeanspruch ist

nicht belanglos, sondern betrifft mit den finanziellen Folgen eines Widerrufs einen für die Aus-

übung des Widerrufsrechts wesentlichen Punkt. Es stellt ein Hemmnis für die Ausübung des Wi-

derrufsrechts dar, wenn der Versicherungsnehmer über seine damit verbundenen Ansprüche ge-
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gen den Versicherer im Unklaren ist. Die Kenntnis davon ist unerlässlich, um zu beurteilen, ob

bb) Die Geltendmachung des Widerrufrechts kann auch dann gegen Treu und Glauben

verstoßen und damit unzulässig sein, wenn besonders gravierende Umstände vorliegen. Allge-

mein gültige Maßstäbe dazu, ob und unter welchen Voraussetzungen eine fehlerhafte Belehrung

der Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Widerrufrechts entgegen-

steht, können nicht aufgestellt werden. Vielmehr handelt es sich um eine Bewertung im Einzel-

-

rung eines Lebens- oder Rentenversicherungsvertrages ist aber kein besonders gravierender

Umstand, der ein Vertrauen des Versicherers auf den Bestand des Vertrages begründen könnte

Die vorliegenden Umstände sind nicht so gravierend, dass sie die Annahme rechtfertigten, die

Geltendmachung des Widerrufrechts sei rechtsmissbräuchlich.

(1) Die Beitragszahlungen der Versicherungsnehmerin stellen keinen besonders gravie-

renden Umstand dar. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der jährliche Gesamtbeitrag ab

-

weit sie diesen Betrag überstiegen, um Sonderzahlungen handelte. Denn auch Sonderzahlun-

-

keit von Zuzahlungen ausdrücklich vor, wobei die Summe der Zuzahlungen zusammen mit den

-

klagten vorgenommenen (Sonder-) Zahlungen bewegten sich innerhalb dieses Rahmens, da die

Zudem gingen die (Sonder-) Zahlungen über den ursprünglich vereinbarten jährlichen Gesamtbei-

wurde, gehen die Zahlungen auf den anfänglich vorgesehenen Beitragsumfang zurück.

(2) Auch das Hinausschieben des Rentenbezugs um ein Jahr unterfällt der gewöhnli-

chen Vertragsdurchführung. Nach § 3 AVB konnte bei Vereinbarung des Bausteins Hinterbliebe-

nenrente die Aufschubdauer um bis zu 5 Jahren verlängert werden.

(3) Der Bezug der Rente durch die Versicherungsnehmerin und der Hinterbliebenenren-

te durch den Kläger trägt ebenfalls nicht die Annahme eines besonders gravierenden Umstands.
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Die Entgegennahme der vertraglich versprochenen Versicherungsleistung, sei es eine die Bei-

-

führung. Bei den empfangenen Renten handelt es sich um Leistungen aus der Rentenversiche-

-

Rentenversicherung hinausgehenden Versicherungsschutzes. Hinzu kommt, dass sich die von

160.000 machen sie daher nur einen Bruchteil von weniger als ¼ aus. Die Beklagte konnte da-

her nicht berechtigt darauf vertrauen, die Versicherungsnehmerin beziehungsweise der Kläger

wollten wegen der bezogenen Renten an dem Versicherungsvertrag ungeachtet des Widerruf-

rechts festhalten.

(4) Auch aus dem langen Zeitablauf von über 15 Jahren vom Vertragsschluss bis zur Wi-

derrufserklärung ergibt sich kein besonders gravierender Umstand, der ein grob widersprüchli-

ches Verhalten zu begründen vermag. Denn die Dauer der Vertragsdurchführung ist in die  Ge-

samtwürdigung besonders gravierender Umstände nicht miteinzubeziehen  (BGH, Urteil vom

2. Umfang und Inhalt der zu erteilenden Auskunft richten sich danach, welche Informatio-

nen der Versicherungsnehmer benötigt, um seinen Anspruch geltend machen zu können. Ge-

mäß § 152 Abs. 2 Satz 2 VVG kann der Kläger den Rückkaufswert einschließlich der Über-

ungezillmerten Deckungskapital ohne Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten (BGH,

weil zu diesem Zeitpunkt der Widerruf wirksam wurde,

III. Wegen der Einheit der Kostenentscheidung bleibt diese der Schlussentscheidung vor-

behalten.

IV. Der Ausspruch zur vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO.

Patschke
Vorsitzender Richter am Landgericht
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